
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/3/12 8Ob27/75
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 Veröffentlicht am 12.03.1975

Norm

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

Ebensowenig wie die Unterlassung der Bestreitung die mangelnde Schlüssigkeit des Klagsvorbringens heilen kann,

vermag das Fallenlassen von Bestreitungen ein zur Schlüssigkeit des Klagsvorbringens erforderliches sachliches

Substrat zu ersetzen.
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